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Öffentliche Auslegung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurfs

Bekanntmachung vom 21. Juli 2022

Stadt II A 4

Telefon: 9029-15153 oder 9029-10, intern 929-15153

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE vom 21. Juli 2022 
für die Grundstücke Scottweg 3/31, Swiftweg 1/5, Dickensweg 3-14 A und 16/34 im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Westend, liegt mit Begründung gemäß 
§ 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Planungs-
sicherstellungsgesetzes öffentlich aus.

Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE 
wird gemäß § 13a des Baugesetzbuchs als beschleunigtes Verfahren ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuches durchge-
führt.

Die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs wird in 
der Zeit

vom 8. August 2022 bis einschließlich 9. September 2022
gemäß § 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsgesetzes im Internet unter:

www.bebauungsplan.charlottenburg-wilmersdorf.de

sowie auf der Beteiligungsplattform des Landes Berlin unter:

https://mein.berlin.de

durchgeführt. Neben den Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanent-
wurf kann auch der Inhalt der Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin im Internet 
eingesehen werden.

Sie haben gemäß § 3 Absatz 2 des Planungssicherstellungsgesetzes darüber 
hinaus im oben genannten Zeitraum die Möglichkeit, die Unterlagen im Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Zimmer 5100, Hohenzollerndamm 174-177, 
10713 Berlin, zu folgenden Zeiten einzusehen: Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 
16.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr sowie 
nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Sprechzeiten.

Fragen zum Verfahren oder zu den Inhalten des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planentwurfs 4-59 VE können telefonisch unter: 9029-15153 oder per E-Mail an: 
stadtplanung@charlottenburg-wilmersdorf.de gestellt werden.

Die geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 
Sars-CoV-2 sind zu beachten.

Während der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 4-59 VE Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind in die 
abschließende Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander einzubeziehen. Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können 
unberücksichtigt bleiben.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 des 
Baugesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
Grundverordnung und des Berliner Datenschutzgesetzes. Geben Sie Ihre Stellung-
nahmen ohne Absenderangaben ab, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung Ihrer Stellungnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der 
„Information über die Datenverarbeitung im Bereich des Bebauungsplanverfahrens“, 
die mit ausliegt.


